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1657 März 5 . A
INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ DER V KATH.

ORTE NACH LUZERN [VOM8 . - 9.  MAERZ 1657]
EA VI 1 3 361 - 362

Gesandte : Beat II . Zurlauben , Ammann; Jakob Staub , Seckeimeister

[1 . ] In diesen unruhigen und gefährlichen Tagen möge man sich
mit den übrigen kath . Orten über ihre gegenseitige Hilfe
besprechen.

[2 . ] Sofern es die Not erfordere , solle man alle verbündeten
Fürsten und Bundesgenossen , vorab den Landesfürsten zu Inns¬
bruck [Ferdinand Karl ] , den Bischof von Konstanz [Johann
Franz Vogt von Alten - Sommerau ] und die Stadt Konstanz,
schriftlich um ein "gethrüwes Uffsachen " und tätige Hilfe
bitten . ^

[3 . ] Sollte deswegen wiederum eine Tagsatzung einberufen werden,
seien alle kath . und Zugewandten Orte einzuladen.

[4 . ] Den Titel "der fryen Reipublic In Wallis " möge man zulassen,
jedoch ohne Nachteil für den Bischof.



[5 . ] Alle Orte mögen das Friedensinstrument besiegeln und ihre
Kostenaufstellung vorlegen.

Landschreiber [Adam ] Signer

1) vgl . EA VI 1, 361 a
2) vgl . ebenda

Original
AH 10 , 217- 218 - Blatt 218r  leer
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